
Mietvertrag Vorlage 

Wohnraummietvertrag
Disclaimer: Die nachstehende Vorlage dient lediglich als Vorschlag und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, absolute Richtigkeit. Das Musterdokument dient als Hilfestellung und hat nicht das Ziel alle steuerlichen und anwaltlichen Fragestellungen zu beantworten. 

Im Zweifel ist stets ein anwaltlicher Rat (optimalerweise durch einen auf Mietrecht spezialisierter Rechtsanwalt) oder bei steuerlichen Fragen ein Steuerberater mit zu ziehen
Mietvertrag für Wohnräume

Zwischen

Name
Anschrift
- „Vermieter“ -

und

Name: 
geboren am: XX

derzeit wohnhaft: xxx
sowie 

XXXX
geboren am: XX

derzeit wohnhaft: XX
jeweils und gemeinsam - „Mieter“ -

wird folgender Mietvertrag geschlossen:

§ 1    Mietsache

1. Die Vermieter vermieten in der Straße (Anschrift), Wohnungs-Nummer:…. an die Mieter zu Wohnzwecken mit folgenden Räumen:

	3 Zimmer:
	2 Bäder:
	Sonstige:

	1 Wohn-Esszimmer inkl. offene Einbauküche
	1 Bad mit Dusche & Badewanne
	1 Flur

	1 Schlafzimmer
	1 En-Suite Bad
	1 Abstellraum

	1 Kinder-/Gästezimmer
	
	1 Kellerraum

	
	
	1 Terrasse mit Gartenanteil



2. Der Mieter ist berechtigt, die Fahrradräume, Kinderwagenräume sowie den Müllplatz mitzubenutzen. Mitvermietet wird der Garten mit einer Größe von xxx m2.

3. Die Größe der Wohnung beträgt ca. xxx m². Die Fläche der mitvermieteten Terrasse wird wie folgt mit angerechnet: 50% x xx m2 (ca. xx m²) angerechnet. Die Angabe dient wegen möglicher Messfehler nicht zur Feststellung des Mietgegenstandes. Die beheizte Fläche beträgt ca. xxx m².

4. Zur alleinigen Nutzung ist der PKW Stellplatz Nr. xxx in der Tiefgarage des Hauses sowie der dazugehörige Keller, mit Nr. xxx bezeichnet, mitvermietet.

5. Die Wohnung wird renoviert übergeben. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, Schönheitsreparaturen vorzunehmen.

6. Der Mieter hat die Mieträume am XXXX eingehend besichtigt. Der Zustand der Mietsache wird in dem zu erstellenden „Abnahme-/Übergabeprotokoll“ festgehalten, welches Vertragsbestandteil ist.
7. Der Mieter erhält alle erforderlichen Schlüssel. Die Einzelheiten werden ebenfalls in dem Abnahme- und Übernahmeprotokoll festgehalten. Für die Beschaffung von Schlüsseln durch den Mieter hat dieser die Zustimmung des Vermieters mindestens in Textform einzuholen. Schlüssel, die sich der Mieter hat zusätzlich anfertigen lassen, sind nach Beendigung der Mietzeit an den Vermieter unentgeltlich abzuliefern. Der Mieter hat dem Vermieter die Kosten zu erstatten für mindestens fahrlässig abhanden gekommener Schlüssel, sowie für die Änderung oder den Ersatz von Schlössern und Schließanlagen. Dem Mieter wird der Abschluss einer Versicherung für den Verlust der Haus- und Wohnungsschlüssel dringend empfohlen. 
8. Die Mieter bewohnen die Wohnung mit xxx Personen. Sollte sich diese Zahl der regelmäßigen Nutzer und das Nutzungsverhalten ändern, sind die Mieter verpflichtet, dies dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Hierbei ist Name und Anschrift der ein- bzw. ausziehenden Person anzugeben. Sollte einer von mehreren Mietern ausziehen, führt diese Mitteilung oder der Auszug nicht zu einer Entlassung aus dem Mietvertrag dar. 

9. Dem Mieter ist bewusst, dass es in der Umgebung des Mietobjekts aktuell und in den nächsten Monaten zu weiteren Baumaßnahmen kommen kann. Diese Baumaßnahmen in der näheren Umgebung entsprechen dem vertragsgemäßen Zustand. Der Mieter wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Keller keine Gegenstände gelagert werden sollten, die eine trockene Aufbewahrung erfordern. 

§ 2   Mietzeit


1. Das Mietverhältnis beginnt am___________________________________ und läuft auf unbestimmte Zeit.
2. Die Mietvertragsparteien verzichten für die Dauer von 2 Jahren
 ab Abschluss des Mietvertrages auf ihr Recht zur ordentlichen Kündigung dieses Mietvertrages. Eine Kündigung ist erstmalig nach Ablauf des vorstehenden Zeitraums mit der gesetzlichen Frist zulässig. Von dem Verzicht bleibt das Recht der Mietvertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund und zur außerordentlichem Kündigung mit gesetzlicher Frist unberührt.
3. Bei nicht rechtzeitigem Freiwerden oder nicht rechtzeitiger Bezugsfertigkeit der Räume sind Schadensersatzansprüche gegen den Vermieter ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat schuldhaft gehandelt.

4. Setzt der Mieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit oder fristgerechter Kündigung durch eine der Parteien fort, so gilt das Mietverhältnis nicht als verlängert. § 545 BGB findet keine Anwendung.

§ 3 Außerordentliches Kündigungsrecht

Für den Fall der außerordentlichen Kündigung wegen Mietrückstandes umfasst die Miete auch die Betriebskostenvoraus​zahlungen, ‑pauschalen und Zuschläge.

                                                                                 § 4 Miete
1. Die Zusammensetzung der anfänglichen monatlichen Gesamtmiete ergibt sich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses wie folgt:
	Nettokaltmiete
	2.188,00 EUR

	Stellplatz
	     85,00 EUR

	Anfängliche Betriebskostenvorauszahlung
	   400,00 EUR

	Gesamtmiete monatlich:
	2.673,00 EUR



Bei Untervermietung, sonstiger anderweitiger Überlassung oder gewerblicher Nutzung der Mietsache oder von Teilen derselben sind, soweit gesetzlich zulässig, ab Beginn Zuschläge zu zahlen. Diese richten sich nach Art und Umfang der Nutzung sowie nach dem vom Mieter erzielten zulässigen Entgelt.            

Sollte eine wesentliche Mietpreisüberschreitung im Sinne §5 WiStG vorliegen, ist der Vermieter zur Rückerstattung der zuviel gezahlten Miete nur insoweit verpflichtet, als diese um mehr als 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete für die Mietsache liegt.

2. Folgende Betriebskosten im Sinne von § 556 Abs.1 BGB (erläutert durch die Betriebskostenverordnung) sind in der Nettokaltmiete nicht enthalten und deshalb als Betriebskostenvorauszahlung gesondert zu zahlen:

	Kosten für:
	Verteilungsschlüssel* 

	
	

	1.   Wasser / Zählermiete
	Nach Messgerät / Abrechnungsfirma

	2a. Kanal ‑ Entwässerung 

2b. Oberflächenentwässerung – Fäkalienabfuhr
	Nach Messgerät / Abrechnungsfirma
Nach qm-Wohnfläche*

	3.   Beleuchtung, Allgemeinstrom, außerhalb der Mieträume 
	Miteigentumsanteil bzw. für TG nach Stellplätzen

	4.   Müllabfuhr 
	Miteigentumsanteil

	5.   laufende öffentliche Grundstückslasten (u.a. Grundsteuer)
	Direktumlage lt. Grundabgabenbescheid

	6.   Straßenreinigung
	Nach qm-Wohnfläche*

	7.   Schornsteinfeger / Immissionsschutzmessung 
	Nach qm-Wohnfläche*

	8.   Wohngebäude-, Sach‑ und Haftpflichtversicherungen 
	Nach Miteigentumsanteil bzw. für TG nach Stellplätzen

	9.   Hauswart inkl. Tiefgarage und Winterdienst  
	Nach Miteigentumsanteil bzw. für TG nach Stellplätzen

	10.   Gartenpflege
	Nach Miteigentumsanteil

	11.   Personen‑ und Lastenaufzug 
	Nach Miteigentumsanteil

	12.   Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung 
	Nach Miteigentumsanteil bzw. für TG nach Stellplätzen

	13.  Überprüfungs- und Wartungskosten für Brandmeldeanlage, Blitzschutz, Elektroanlagen und der Rauchwarnmelder
	Nach Miteigentumsanteil bzw. für TG nach Stellplätzen

	14.  Überprüfungs- und Wartungskosten Rauchabzugsanlage-Treppenhäuser, Wartung (Haus)-Türen
	Nach Miteigentumsanteil

	15.   Bürgersteigreinigung 
	Nach qm-Wohnfläche*

	16.   Heizung (siehe § 8 dieses Vertrages) 
	Nach Messgerät / Abrechnungsfirma

	17.   Warmwasser (siehe § 9 dieses Vertrages) 
	Nach Messgerät / Abrechnungsfirma

	18.  Wartung/Reinigung der Lüftungsanlagen
	Nach qm-Wohnfläche*

	19. Kabelgebühren
	Nach Wohnungen

	20. Tiefgaragenreinigung
	Nach Stellplätzen




 
*im Verhältnis zur Gesamtwohnfläche. Die vermietete Wohnfläche errechnet sich nach der Wohnflächenverordnung in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung und gilt wie in § 1 vereinbart.

Betriebskosten sind auch die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Nacheichung von Messgeräten, insbesondere von Zählern und sonstigen Messeinrichtungen einschließlich des Aus- und Wiedereinbaus der Geräte oder, soweit dies wirtschaftlicher ist, die Kosten des Austauschs.

3. Generell schuldet der Mieter alle in § 2 Nr. 1 bis 17 der als Anlage 1 beigefügten Betriebskostenverordnung in der jeweiligen Fassung genannten und nach Art und Umfang für das Objekt jeweils anfallenden Betriebskosten. Dies gilt auch für neue, die Liegenschaft betreffende Steuern, Abgaben, sonstige Lasten, soweit die Umlegung zulässig ist und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt wird. Soweit nicht zweifelsfrei kenntlich gemacht ist, ob Vorauszahlungen oder Pauschalen hinsichtlich der Betriebskosten vereinbart sind, werden vom Mieter im Zweifel Betriebskostenvorauszahlungen mit entsprechender Abrechungspflicht des Vermieters geschuldet.

4. Ist in der Spalte „Verteilungsschlüssel" oder bei Einzelpositionen ein solcher nicht eingesetzt, so bestimmt sich der Verteilungs​schlüssel nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit ein Verteilungsschlüssel nur bei einzelnen Betriebskostenarten eingesetzt ist, wird dadurch die Umlagefähigkeit der übrigen Betriebskostenarten nicht ausgeschlossen. Der Vermieter kann während der Mietzeit bei Vorliegen eines sachlichen Grundes zu Anfang eines neuen Berechnungszeitraumes den Verteilungsschlüssel neu bilden. Ändert sich der Ablese- und Abrechnungsmodus einschließlich des Abrechnungszeitraums der Versorgungsunternehmen, darf der Vermieter dies bei seiner Abrechnung gegenüber dem Mieter entsprechend berücksichtigen. Die Verteilung bzw. Neubestimmung eines Verteilungsschlüssels muss sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Heizkostenverordnung, halten.

5. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, dem Mieter die Betriebskosten‑Abrechnungsbelege zu übersenden. Abrechnungsbelege kann der Mieter in einem vom Vermieter zu bestimmenden Ort (z.B. der Wohnung des Mieters, der Verwaltung des Vermieters, Gaststätte usw.) einsehen. Werden freiwillig ohne rechtliche Verpflichtung Kopien übersandt, sind 1,00 €/Kopie/DIN A4 als Kostenerstattung vereinbart.
6. Erhöhung und Neueinführung von Betriebskosten sind nach Maßgabe des § 560 BGB umlegbar.

7. Der Mieter hat monatlich angemessene Vorauszahlungen auf die Betriebskosten zu zahlen. In Bezug auf diese kann nach Vorliegen der Jahresabrechnung von jeder Vertragspartei durch Erklärung in Textform eine Anpassung auf eine angemessene Höhe vorgenommen werden. Bei Veränderungen von Betriebskostenvorauszahlungen ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten.

8. Der Vermieter hat jährlich in verständlicher Weise abzurechnen. Dabei ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer Nachforderung durch den Vermieter ausgeschlossen, es sein denn, der Vermieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten (z.B. Nachberechnung von öffentlichen Lasten, Verbrauchskosten usw.). Der Vermieter ist zu Teilabrechnungen nicht verpflichtet. Einwendungen gegen die Abrechnung hat der Mieter dem Vermieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter Einwendungen nicht mehr geltend machen, es sei denn, er hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten. Abrechnungsbeträge für Betriebskosten sind spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der schriftlichen Abrechnung auszugleichen. Zahlungen des Mieters werden immer zuerst auf die geschuldete Grundmiete und der überschießende Betrag auf die Betriebskostenvorauszahlung angerechnet.

9. 
Der Mieter trägt die Kosten der Erstellung der Verbrauchsanalyse im Sinne von § 7 Abs. 2 HeizkV; daraus folgt jedoch keine Verpflichtung des Vermieters, eine Verbrauchsanalyse im Sinne des § 7 Abs. 2 S. 2 HeizkV zu erstellen. 
§ 5 Zahlung der Miete

1. Die Netto-Miete zuzüglich  Betriebskostenvorauszahlung  ist spätestens am  dritten Werktag eines  jeden  Monats  
kostenfrei im Voraus zu zahlen :


Kontoinhaber:
XXX
IBAN:
XXX
Zahlungsgrund:
Miete „ANSCHRIFT“ 

2. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Eingang bzw. Gutschrift des Geldes beim Vermieter an. Rückstände sind für das Jahr jeweils mit mindestens 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gerät der Mieter mit der Zahlung schuldhaft in Verzug, erwächst für jede schriftliche Mahnung des Vermieters eine Mahngebühr von 2,50 EUR. Dem Vermieter bleibt die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens unbenommen. Dem Mieter bleibt der Nachweis gestattet, dass ein Schaden nicht entstanden, oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist. Eine Zahlung ohne Zweckbestimmung wird in folgender Reihenfolge verrechnet: Mietsicherheit, Betriebskosten, Prozess- und sonstige Verzugskosten, Mietrückstände, laufende Miete. 

3. Befindet sich der Mieter mit der Zahlung der Miete und/oder der Betriebskosten im Rückstand, so sind Zahlungen zu​nächst auf Ansprüche, deren Verjährung droht, dann auf Kosten, Zinsen und übrige Schulden anzurechnen, es sei denn, der Mieter trifft eine andere Bestimmung.

§ 6 Änderung der Miete

1. Für Miet​preiserhöhungen von Wohnraum gelten die §§ 558 bis 560 BGB, soweit nachfolgend keine Staffelmiete gemäß § 557a BGB oder Indexmieten § 557 b BGB vereinbart ist.

2. Indexmiete: Die Parteien vereinbaren ab XX.XX.XXXX, dass die Miete (nettokalt) durch den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland (Basis 2015  = 100) bestimmt wird. Die Miete verändert sich damit zum 01. Januar im selben prozentualen Verhältnis (nach oben oder nach unten) gegenüber dem Stand bei Beginn des Mietverhältnisses wie sich der vorgenannte Index im selben Zeitraum prozentual verändert hat, ohne dass es hierzu einer besonderen Erklärung  oder sonst einer Vertragsänderung bedarf. 

Danach erfolgt eine entsprechende Anpassung jeweils zum 01. Januar eines jeden Folgejahres, wobei Ausgangsbasis dann jeweils der Indexstand zum Zeitpunkt der letzten Anpassung ist. Die entsprechenden Änderungen erfolgen automatisch, so dass es keiner gesonderten Erklärung einer der Parteien bedarf.

Den Vertragsparteien ist bekannt, dass diese Wertsicherungsklausel zu ihrer Wirksamkeit den Regelungen des Preisklauselgesetzes (PrKG) vom 07.09.2007 (BGBl. I S. 2246) entsprechen muss. Sollte diese Wertsicherungsklausel hiergegen verstoßen oder sonst unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen des Vertrags unberührt. Die Parteien verpflichten sich, in einem solchen Fall unverzüglich eine Wertsicherungsklausel zu vereinbaren, die rechtlich zulässig ist und wirtschaftlich dem mit vorstehender Klausel Bezweckten möglichst nahekommt.

Sollte der o.g. Index nicht mehr veröffentlicht werden, tritt an seine Stelle der ihm wirtschaftlich am nächsten kommende vom Statistischen Bundesamt herausgegebene Preisindex, hilfsweise der für die Bundesrepublik Deutschland geltende Preisindex des Europäischen Amtes für Statistik.

§ 7 Aufrechnung, Zurückbehaltung, Schadensersatz

1. Aufrechnung und Zurückbehaltung wegen Ansprüchen aus einem anderen Schuldverhältnis sind ausgeschlossen, es sei denn, es handele sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen. Der Mieter kann gegen eine Mietforderung mit einer Forderung aufgrund der §§ 536 a, 539 BGB oder aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen zu viel gezahlter Miete nur dann aufrechnen oder wegen einer solchen Forderung ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn er seine Absicht dem Vermieter mindestens einen Monat vor der Fälligkeit der Miete in Textform angezeigt hat. Im Übrigen ist die Aufrechnung ausgeschlossen, sofern die Forderung bestritten, nicht rechtskräftig festgestellt und auch nicht entscheidungsreif ist.

2. Bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sind Schadensersatzansprüche des Mieters ausgeschlossen, es sei denn, dass den Vermieter insoweit ein Verschulden trifft. Gleiches gilt für Schadensersatzansprüche des Mieters nach        § 536 a BGB.

3. Gegenüber dem Kautionsanspruch des Vermieters hat der Mieter kein Zurückbehaltungsrecht aus Mängelbeseitigungsansprüchen; die Aufrechnung mit Schadenersatzansprüchen wegen Mängeln des Mietobjekts ist insoweit ausgeschlossen.

     § 8 Heizung 

1. Es gelten grundsätzlich die Vorgaben der Anlage 1 f) der Wichtigen Hinweise zur Pflege der Wohnung und Einrichtung. Beheizung bzw. Ersatzbeheizung kann nicht verlangt werden bei Störungen, höherer Gewalt, behördlichen Anordnungen oder bei sonstiger Unmöglichkeit der Leistung (z. B. Brennstoffknappheit), es sei denn, die Unmöglichkeit beruht auf Verschulden des Vermieters. Die Rechte des Mieters aus § 536 BGB bleiben unberührt. Der Vermieter hat für alsbaldige Beseitigung etwaiger Störungen zu sorgen.

2. Zu den Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstromes, die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regel​mäßigen Prüfung ihrer  Betriebsbereitschaft und  Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch einen Fachmann, der Reinigung der Anlage einschließlich der Tankreinigung und der Betriebsräume einschließlich der Reinigung des Hauses nach Anlieferung von Brennstoffen, die Kosten der Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz sowie die Schornsteinfegergebühren, soweit diese nicht  anderweitig  umgelegt  werden, und  die Kosten  der  Anmietung  oder an​derer Arten der Gebrauchsüberlassung einer  Ausstattung zur  Verbrauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung  einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung. Zu den Kosten der Wärmelieferung gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlage wie vorstehend.

3. Sind in Gemeinschaftsräumen (wie z. B. Treppenhäuser, Waschküche usw.) Heizkörper angebracht, die von der gemein​schaftlichen Heizungsanlage beheizt werden, tragen diese Kosten die Nutzer dergestalt, dass bei Berechnung der beheizten Fläche und des Verbrauchs die beheizten Gemeinschaftsräume nicht eingerechnet werden.

4. Macht eine Mietpartei von der Heizungsanlage keinen Gebrauch, so befreit dies nicht von der Verpflichtung zur Beteil​igung an den Heizkosten.

5. Endet das Mietverhältnis während des laufenden Abrechnungszeitraums, findet eine Zwischenabrechnung und Zwischenablesung von Verbrauchsmesseinrichtungen grundsätzlich nicht statt. Endet das Mietverhältnis aufgrund Kündigung  durch den Mieter, so hat dieser die Kosten einer etwaigen Zwischenablesung zu tragen. Der Vermieter ist zur Zwischenablesung der Wärmemessgeräte nicht verpflichtet und kann die Heizkosten nach Ablauf des Abrechnungszeitraums zwischen dem Mieter und dem nachfolgenden Nutzer der Räume nach statistischen Gesichtspunkten (z.B. der sog. Gradtageszahlentabelle) verteilen. Gleiches gilt für die Warmwasserversorgung.

§ 9 Warmwasserversorgung

1. Zu den Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage gehören die Kosten der Wasserversorgung, soweit sie nicht besonders abgerechnet werden, und die Kosten der Wassererwärmung entsprechend § 8 Ziffer 2. Zu den Kosten der Wasserversorgung gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren und die Zählermieten, die Kosten der Verwendung von Zwischenzählern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbereitungsstoffe einschließlich deren Wartung (z.B. Entkalkung).

2. Zu den Kosten der Warmwasserlieferung gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen wie vorstehend, sowie die vorgeschriebenen Kontrollen. Im Übrigen gilt § 8 entsprechend.

§ 10 Aufzug  

Schadensersatz wegen Nichtbenutzbarkeit des Aufzuges kann nicht verlangt werden bei Stilllegung infolge Stromausfalls, notwendiger Reparaturen, Wartungen oder behördlicher Anordnungen, es sei denn, dass den Vermieter ein Verschulden trifft.

§ 11 Benutzung der Mieträume, Gebrauchsüberlassung

1. 
Der Mieter darf die Mietsache zu anderen als den in § 1 bestimmten Zwecken nur mit Einwilligung des Vermieters benutzen. Der Mieter ist ohne die Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache – ganz oder teilweise – einem Dritten zu überlassen, insbesondere den Wohnraum weiter zu vermieten (§ 540 Abs. 1 S. 1 BGB)

2. 
Besteht kein berechtigtes Interesse an einer teilweisen Untervermietung oder Gebrauchsüberlassung, kann der Vermieter die Einwilligung verweigern (§ 553 BGB). Eine Einwilligung ist vor allem ausgeschlossen, soweit sie für den Vermieter unzumutbar ist. Die Einwilligung erfolgt nur für den Einzelfall, kann befristet und bei Vorliegen eines berechtigten Interesses widerrufen werden. Bei vertragswidrigem Gebrauch kann der Vermieter verlangen, dass der Mieter diesen unverzüglich, spätestens jedoch binnen Monatsfrist beendet. Der Mieter darf durch die Untervermietung keine Gewinne erzielen. 

3. Die Einwilligung nach § 11 Ziff. 1 und 2 dieses Vertrages muss mindestens in Textform erfolgen.

4. Vermieter und Mieter versprechen, sowohl miteinander als auch mit den übrigen Mietern im Sinne einer vertrauensvollen Hausgemeinschaft zusammenzuleben und gegenseitige Rücksichtnahme zu üben. Im Hinblick auf die gesetzliche Gestaltung des Mietverhältnisses als Dauerschuldverhältnis verpflichtet sich jeder Vertragspartner, den anderen Teil über wichtige, das Mietverhältnis betreffende Vorgänge zu informieren und zu wichtigen schriftlichen Erklärungen des Vertragspartners in angemessener Frist Stellung zu nehmen.

5. Der Mieter ist verpflichtet für seine Wohnung eine angemessene Haftpflichtversicherung abzuschließen.

6. Der Mieter ist verpflichtet, von polizeilichen Anmeldungen - auch von Untermietern ‑ dem Vermieter unverzüglich Kenntnis zu geben.

§ 12 Außenantennen/Breitbandanschluss

Dem Mieter stehen zur Nutzung Telefon-/ Kabelanschluss zur Verfügung. Die Nutzerverträge sind durch den Mieter mit dem jeweiligen Netzbetreiber z.B. Telekom/UnityMedia direkt abzuschließen. Der Vermieter kann die Erteilung der Einwilligung von sachlich gebotenen Auflagen abhängig machen.

§ 13 Tierhaltung

Das Halten von Tieren, mit Ausnahme von Kleintieren wie beispielsweise Zierfischen und Wellensittichen, bedarf der Einwilligung des Vermieters. Die Einwilligung muss mindestens in Textform erfolgen. Die Einwilligung bezieht sich in diesem Fall nur auf ein bestimmtes Tier. Sie kann widerrufen werden, wenn Unzuträglichkeiten eintreten. Der Mieter haftet für alle durch die Tierhaltung entstandenen Schäden. Eine erteilte Zustimmung erlischt mit dem Tod oder der Abschaffung des Tieres.

Aus einer anderweitigen Tierhaltung kann der Mieter keine Rechte herleiten. Das Anfüttern von Tieren auf Terrasse / Balkon oder anderen Grundstücksteilen wird untersagt.
§ 14 Waschen in der Wohnung

Das Waschen und Trocknen von Wäsche über den üblichen Umfang hinaus ist in der Wohnung nicht gestattet. Hiervon unberührt bleiben Klein‑ und Handwäsche und das Betreiben haushaltsüblicher Waschmaschinen und Trockengeräte in Küche/Bad, sofern hierdurch die Mietsache und das Wohngebäude nicht gefährdet oder andere Mitbewohner im Hause beeinträchtigt werden. Die beim Wäschetrocknen entstehende Luftfeuchtigkeit ist vollständig durch Lüften zu beseitigen.

§ 15 Bauliche Maßnahmen durch den Vermieter

1. Der Vermieter darf bauliche Maßnahmen zur Erhaltung, zum Ausbau des Hauses oder der Mieträume, zur Abwehr drohender Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden auch ohne Zustimmung des Mieters vornehmen. Eine Modernisierungspflicht des Vermieters besteht nicht.

2. Maßnahmen zur Verbesserung der Mietsache, zur Einsparung von Energie und Wasser, oder zur Schaffung neuen Wohnraums oder Modernisierung hat der Mieter unter den Voraussetzungen des § 554 BGB zu dulden. Dies gilt auch, wenn die Modernisierung nicht die Mietsache direkt betrifft, sondern eine andere Wohnung im Haus oder andere Teile des Hauses.

§ 16 Veränderungen an und in den Mieträumen durch den Mieter

1. Bauliche Arbeiten aller Art an und in den Mieträumen durch den Mieter, z.B. Um- und Einbauten (einschließlich des Austausches des Wohnungstürschlosses) sowie Installationen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Vermieters, insbesondere der Anschluss in Wohnungen unüblicher Geräte sowie die Aufstellung und Inbetriebnahme von Brennöfen. Der Mieter hat bis zur Rückgabe der Mietsache den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, es sei denn, dass das diesbezügliche Verlangen des Vermieters rechtsmissbräuchlich ist. Der Mieter haftet für Schäden, die dem Vermieter im Zusammenhang mit derartigen Veränderungen entstehen oder die eine Folge dieser Veränderungen sind, soweit der Vermieter diese nicht zu vertreten hat. 
2. Der Mieter hat die Mietsache und die darin befindlichen Anlagen und Einrichtungen pfleglich und sachgemäß zu behandeln, sie frostfrei und trocken zu halten. Für Beschädigungen der Mietsache und des Gebäudes sowie der dazugehörigen Anlagen ist der Mieter ersatzpflichtig, soweit sie von ihm, von Angehörigen seines Haushaltes, seinen Untermietern, Besuchern, Verwandten, Angestellten oder von ihm bestellten Handwerkern usw. verursacht werden.

3. Der Mieter hat in der gesamten Mietsache (Mieträume nebst Zubehör usw.) für ausreichende Reinigung, Lüftung und Heizung zu sorgen und die Räume sowie die darin befindlichen Anlagen und Einrichtungen pfleglich zu behandeln; er hat auch die in den Mieträumen vorhandenen Wasserzu‑ und ‑abflußleitungen betriebsbereit zu halten, soweit sie seiner unmittel​baren Einwirkung unterliegen, Abflussbehinderungen bis zu den Fallleitungen sind auf seine Kosten zu beseitigen. Der Mieter ist insbesondere verpflichtet, die Fußbodenentwässerung auf seiner Terrasse freizuhalten und regelmäßig zu säubern, um das Abfließen von Oberflächenwasser oder tauendem Schnee zu gewährleisten. 
4. Jeden in und an der Mietsache entstehenden Schaden hat der Mieter unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen. Für einen durch nicht rechtzeitige Anzeige verursachten weiteren Schaden ist der Mieter ersatzpflichtig, soweit er den Mangel vorsätzlich verschwiegen oder grob fahrlässig nicht erkannt hat.

5. Der Mieter hat die Mietsache nach Überlassung von Ungeziefer frei zu halten, soweit er, die zu seinem Haushalt gehörenden Personen oder Untermieter oder Besucher den Befall verursacht haben. Für Schäden, die durch Nichtbeseitigen von Ungeziefer entstehen, haftet der Mieter nach Maßgabe von Satz 1 ebenso wie für Schäden durch das fachgerechte Beseitigen des Ungeziefers, auch wenn dies vom Vermieter veranlasst wird.

6. Für die Beschädigung der Mietsache und des Gebäudes ‑ auch durch Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen ‑ sowie der zu den Mieträumen oder zu dem Gebäude gehörigen Anlagen ist der Mieter ersatzpflichtig, soweit sie von ihm oder den zu seinem Haushalt gehörenden Personen sowie Untermietern verursacht worden sind. Dies gilt auch für Schäden, die von Besuchern, Lieferanten, Handwerkern und sonstigen Dienstleistern verursacht worden sind, soweit sie Erfüllungsgehilfen des Mieters sind. Leistet der Mieter Schadensersatz, so ist der Vermieter verpflichtet, dem Mieter seine etwaigen Ansprüche gegen den Verursacher des Schadens abzutreten.

7. Schönheitsreparaturen sind fachgerecht auszuführen. Schönheitsreparaturen umfassen das Tapezieren, Anstreichen oder Anlegen der Wände und  Decken in neutralen, deckenden, hellen Farben, vorh. Heizkörper (soweit nicht pulverbeschichtet) einschließlich Heizrohre, der Innentüren (soweit keine Edelholzfurniere), das Aufarbeiten  der  Fußböden einschl. Fußleisten, (Parkett, naturlasiertes bzw. naturbelassenes Holzwerk darf nicht mit Farbe behandelt werden), sowie das gründliche Reinigen der  Fenster und Außentüren von innen, Dübeleinsätze sind zu entfernen, Löcher fachgerecht zu verschließen, Batterien auszutauschen und vermietereigene Geräte zu reinigen

Der Vermieter ist nicht verpflichtet, Schönheitsreparaturen durchzuführen oder deren Kosten zu tragen. Dies gilt nicht für  Schönheitsreparaturen, soweit sie aufgrund von Umständen erforderlich werden, die nicht im Verantwortungsbereich des Mieters liegen (z.B. Renovierungen nach einem unverschuldeten Wasserschaden).

Die Mietsache befindet sich bei Übergabe im renovierten Zustand. Der Mieter übernimmt die durch seinen Mietgebrauch erforderlich gewordenen Schönheitsreparaturen. Die Mietsache gilt als renoviert, wenn etwa vorhandene Gebrauchspuren so unerheblich sind, dass die Mieträume im Zeitpunkt der Übergabe den Gesamteindruck einer renovierten Wohnung vermitteln. Soweit der Mieter während der Mietdauer durch seinen Gebrauch erforderlich gewordenen Schönheitsreparaturen nicht durchführt, hat er sie spätesten am Ende des Mietverhältnisses vor Auszug nachzuholen. Auch evtl. Vereinbarungen mit seinem Nachmieter entbinden ihn nicht von dieser Verpflichtung; grundsätzlich erfolgt die Wohnungsübergabe in renoviertem Zustand.

8. Verschuldensunabhängig hat der Mieter die Kosten für kleinere Instandhaltungs‑ und Instandsetzungsarbeiten z.B. an den Installationsgegenständen für Elektrizität, Wasser und Gas, den Heiz- und Kocheinrichtungen, den Fenster‑ und Türver​schlüssen sowie den Verschlussvorrichtungen von Fensterläden, soweit sie seiner unmittelbaren Einwirkung unterliegen und im Einzelfall einen Betrag von
100,00 EUR
nicht übersteigen, zu tragen. Die kalenderjährliche Kostenlast des Mieters für den Fall mehrerer Kleinreparaturen wird auf 6 % der Jahresnettokaltmiete beschränkt.

9. Kommt der Mieter seinen Verpflichtungen trotz Aufforderung mit Fristsetzung nicht nach, so kann der Vermieter Schadensersatz statt der Leistung verlangen.  Diese Rechte stehen dem Vermieter auch zu, wenn das Verhalten des Mieters ergibt, dass von seiner Seite eine endgültige Erfüllungsverweigerung vorliegt. 

10. Die verschuldensunabhängige Haftung des Vermieters und seiner Erfüllungsgehilfen ist ausgeschlossen. Er haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
11. Der Vermieter haftet nicht für Schäden, die dem Mieter an den ihm gehörenden Waren und Einrichtungsgegenständen entstehen, gleichgültig welcher Art, Herkunft, Dauer und welchen Umfanges die Einwirkungen sind, es sei denn, dass den Vermieter insoweit ein Verschulden trifft.

12. Für Veränderungen gemäß § 554 a BGB ist eine gesonderte Vereinbarung erforderlich.

13. Hat der Mieter die Mietsache mit einer Einrichtung versehen, so kann der Vermieter die Ausübung des Wegnahmerechts des Mieters gemäß § 539 Abs. 2 BGB durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung abwenden, wenn nicht der Mieter ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat. Sollte der Vermieter die Einrichtung nicht übernehmen wollen, hat der Mieter diese auf seine Kosten zu entfernen und den ursprünglichen Zustand der Mietsache wiederherzustellen.

§ 17 Garten und Fassadengestaltung

Die Ermietung und Benutzung der Außenwände einschließlich der Gestaltung der Fensteraußenseite bedarf einer geson​derten Vereinbarung. Erforderliche behördliche Genehmigungen beschafft sich der Mieter auf eigene Kosten. 
Das Anbringen von Funkantennen ist nicht gestattet.
Politische oder weltanschauliche Meinungsäußerungen an den von der Straße einsehbaren Fenstern/Balkonen sind nicht gestattet.

Der Mieter verpflichtet sich, den Garten nach gärtnerischen Grundsätzen zu pflegen und zu erhalten. Auf den Begriff der Gartenpflege in § 2 Nr. 10 BetrKV wird Bezug genommen. Für die Abweichung von der bisherigen Nutzungs- und/oder Anlageart bedarf er der Zustimmung des Vermieters. Ebenso bedarf er der Zustimmung des Vermieters, wenn er Gehölze und/oder Rasenflächen ändern (abholzen, umgestalten usw.) will.

§ 18 Einrichtungsgegenstände und Geräte des Mieters

1. Der Mieter hat auf seine Kosten die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen und die vorgeschriebene Mitwirkung der Behörde (z. B. durch Vorlage von Abnahmebescheinigungen, Unbedenklichkeitserklärungen des Bezirks​schornsteinfegermeisters) nachzuweisen. Öfen sind fachmännisch aufzustellen und abzusichern.

2. Vor Aufstellung von schwergewichtigen Gegenständen (z. B. Klavier, Aquarium, Tresor) hat der Mieter vom Vermieter prüfen zu lassen, ob  nicht die  tatsächlichen  Gegebenheiten im Einzelfall wegen bestehen​der Gefahren dagegen sprechen.

3. Sollten sich durch die Aufstellung und den Betrieb der Geräte für den Vermieter oder für die Bewohner des Hauses un​zumutbare Nachteile oder Unzuträglichkeiten ergeben, so ist der Mieter verpflichtet, soweit er nicht Abhilfe schaffen kann, diese Geräte zu entfernen bzw. den Betrieb einzustellen.

4. Für Schäden, die durch Gegenstände, die der Mieter in die Wohnung eingebracht hat, verursacht werden, haftet der Mieter, soweit ihn ein Verschulden trifft.

§ 19 Betreten der Räume

Der Mieter oder alle in seiner Wohnung Anwesenden haben während der üblichen Tageszeit (werktags bis 19 Uhr) zu gewährleisten, dass der Vermieter, seine Beauftragten, Sach​verständige oder, bei Neuvermietung, Interessenten die Mietsache aus begründetem Anlass ‑ nach Terminvereinbarung ‑ besichtigen können. In Fällen von Gefahr ist das Betreten zu jeder Tages‑ und Nachtzeit zu ermöglichen. Bleiben die Mieträume bei mehrtägiger Abwesenheit des Mieters unbeaufsichtigt, so hat der Mieter einen Vertrauten zu benennen, welcher die Wohnung zugänglich macht, bzw. sind die Schlüssel unter schriftlicher Benachrichtigung des Vermieters leicht erreichbar zur Verfügung zu halten, andernfalls darf der Vermieter in dringenden Fällen die Mieträume auf Kosten des Mieters öffnen lassen.

§ 20 Beendigung des Mietverhältnisses

1. Der Mieter hat die Mietsache unabhängig von der Pflicht zur Durchführung der Schönheitsreparaturen in sauberem Zustand zurückzugeben. Kommt der Mieter dieser Verpflichtung trotz Aufforderung mit Fristsetzung nicht oder nicht rechtzeitig nach oder verweigert er diese endgültig, so kann der Vermieter die Mietsache auf dessen Kosten reinigen lassen.

Die Räumungspflicht des Mieters erstreckt sich auf alle Gegenstände im Mietbereich, soweit sie von ihm eingebracht worden sind. Für den Vermieter besteht keine Aufbewahrungspflicht bezüglich solcher Gegenstände. Das Zurücklassen von Gegenständen in der Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses gilt als Erklärung der Aufgabe des Eigentums und Besitzes an den Gegenständen, wenn der Mieter vom Vermieter zur Abgabe einer Eigentums- und Besitzaufgabeerklärung unter Fristsetzung von 2 Wochen und dem Hinweis auf die Rechtsfolge aufgefordert wurde und der Mieter der Eigentums- und Besitzaufgabe nicht widerspricht.
Bei Beendigung des Mietverhältnisses dürfen alle Haus‑ und Wohnungsschlüssel usw. (gleichgültig, ob vom Vermieter erhalten oder selbst angefertigt) nur dem Vermieter, seinem Verwalter oder einer von ihnen bevollmächtigten Person über​geben werden.

2. Endet das Mietverhältnis durch fristlose Kündigung des Vermieters, so haftet der Mieter bis zum Ablauf der vereinbarten Mietzeit bzw. bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Mietverhältnis hätte gekündigt werden können für den Mietausfall, der durch das Leerstehen der Mietsache oder dadurch entsteht, dass im Falle der Neuvermietung nicht die bisherige Miete erzielt werden kann. Der Vermieter hat sich ein mitwirkendes Verschulden bei der Schadensentstehung anrechnen zu lassen.

3.
Ist zwischen den Parteien vereinbart, dass die Mieter Betriebskostenvorschüsse bezahlen, die einmal im Jahr abgerechnet werden, so verbleibt es bei dieser Regelung. Dabei gilt bezüglich aller Betriebskosten, deren Höhe nur einmal im Jahr fest​gestellt wird, dass diese Abgaben dergestalt zwischen dem Ausziehenden und dem Nachfolgemieter bzw. Vermieter geteilt werden, dass die Höhe des Anteiles sich nach der Dauer der Mietzeit richtet, soweit nicht eine Sonderablesung vereinbart oder vorgeschrieben ist.

4. Wird die Mietsache mit Messeinrichtungen von Versorgungsunternehmen (z. B. Stromzählern) überlassen, so ist der Mieter verpflichtet, diese mit den gleichen angeschlossenen Messeinrichtungen zurückzugeben.

5.
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Verjährung. Zusätzlich wird Folgendes vereinbart: Teilt der Mieter dem Vermieter seine Verzugsanschrift nicht oder nicht zutreffend mit und kann der Vermieter diese auch nicht innerhalb von sechs Monaten nach Rückgabe der Wohnung durch eine Anfrage beim zuständigen Einwohnermeldeamt ermitteln, ist die Verjährung solange gehemmt, bis die Verzugsanschrift ermittelt wird. Das bedeutet, dass der Zeitraum, während dessen der Vermieter die Adresse des Mieters nicht in Erfahrung bringen kann, in die Verjährungsfrist nicht mit eingerechnet wird. Der Vermieter ist zur Aufrechterhaltung der Hemmung verpflichtet, die Einwohnermeldeamtsanfrage alle 12 Monate zu wiederholen. Die Dauer der Hemmung beträgt maximal fünf Jahre.

§ 21 Personenmehrheit

1. Unter Mieter und Vermieter werden die Mietparteien auch dann verstanden, wenn sie aus mehreren Personen bestehen. Mehrere Personen als Mieter haften für alle Verpflichtungen aus dem Mietvertrag als Gesamtschuldner. Dies gilt insbesondere für die Kosten der Rechtsverfolgung einschließlich der Zwangsvollstreckung.
2. Erklärungen, deren Wirkung die Mieter berührt, müssen von oder gegenüber allen Mietern abgegeben werden.  Die Mieter bevollmächtigen sich jedoch gegenseitig zur Entgegennahme oder Abgabe solcher Erklärungen. Diese Vollmacht gilt auch für die Entgegennahme von Kündigungen, jedoch nicht für den Ausspruch von Kündigungen und für Miet​aufhebungsverträge.

3. Der Mieter muss das Verhalten berechtigter anderer Benutzer der Mieträume, welches sich auf das Mietverhältnis auswirkt, gegen sich gelten lassen.

§ 22 Änderungen des Vertrages

Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung des Vertrages sollen schriftlich vereinbart werden. Das Gleiche gilt für Zusagen, Zustimmungen, Verzichte und Vergleiche aller Art. Vorübergehende unentgeltliche Gestattungen durch den Vermieter sind jederzeit frei widerruflich. Sollten gesetzliche Bestimmungen geändert werden, so gelten die neuen Bestimmungen, soweit unabdingbar, anstelle anderslautender Vertragsbestimmungen. Im Übrigen gelten die Vertragsbestimmungen fort.

§ 23 Sicherheitsleistung

1. Der Mieter gibt dem Vermieter für die Einhaltung der ihm aus diesem Vertrag obliegenden Verbindlichkeiten eine Sicherheit in Höhe von XXXX EUR
. Der Mieter hat die Möglichkeit, die Kaution in drei gleichen Raten zu zahlen.
2. Hierzu wird der Mieter nach seiner Wahl:

a. Den Kautionsbetrag auf das in § 5 dieses Vertrages genannte Konto der Vermieter überweisen, oder

b. Ein Mietkautionskonto bei einem Kreditinstitut nach Wahl eröffnen, das Guthaben an den Vermieter verpfänden und dem Vermieter die Verpfändungsanzeige übergeben; oder
c. Eine Mietkautionsbürgschaft abschließen und an den Vermieter zu übergeben.

3. Die erste Rate ist spätestens bei Mietbeginn zu leisten. Der Nachweis ist bei Übergabe der Wohnung vorzulegen.

4. Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass die Mietsicherheit alle Ansprüche des Vermieters aus diesem Mietverhältnis, insbesondere auch etwaige Erstattungsansprüche aus dem laufenden Mietverhältnis sowie von Rechtsverfolgungskosten und Zinsen aus derartigen Ansprüchen sichern soll. Soweit die Sicherheit hierdurch vorzeitig verringert oder verbraucht ist, ist der Mieter zur sofortigen Auffüllung verpflichtet.

5. Die Mietkaution ist bei Beendigung des Mietverhältnisses an den Mieter zurückzuzahlen, wenn keinerlei Ansprüche des Vermieters aus dem Mietverhältnis bestehen.  

6. Eine Aufrechnung des Mieters mit Kautionsrückzahlungsansprüchen gegen die Mietansprüche des Vermieters während des laufenden Mietverhältnisses ist unzulässig.

§ 24 Wirksamkeit der Vertragsbestimmungen

Durch etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

§25 Sonstige Vereinbarungen

1. Wird/Ist zwischen den Vertragsparteien ein Mietverhältnis über einen Kraftfahrzeugstellplatz abgeschlossen, entsteht hierdurch keine Kopplung zwischen dem Wohnungsmietvertrag und dem Stellplatzmietvertrag. Teilkündigungen sind zulässig.

2. Der Mieter verpflichtet sich, sich unverzüglich bei einem Stromanbieter anzumelden. Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass – sollte er sich nicht bei einem Stromanbieter anmelden – durch die Nutzung der Stromversorgung in der Wohnung ein Vertrag mit dem Grundversorger zu Stande kommt. Sollte der Mieter der Pflicht nach Satz 1 nicht oder fehlerhaft nachkommen, hat er dem Vermieter daraus entstehende Schäden zu ersetzen oder Auslagen zu erstatten.

3. Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass beim Aufstellen von Möbeln an Außenwänden ein Abstand zur Luftzirkulation eingehalten werden sollte, um Feuchtigkeits- und Schimmelschäden zu vermeiden. Der Mieter verpflichtet sich, regelmäßig – Anfang eines jeden Kalenderjahres - zu überprüfen, ob die Luftzirkulation ausreichend ist. Für sämtliche eingebauten Teile sind die übergebenen Gebrauchs- und Pflegeanweisungen zu beachten. 

4. Sämtliche Prüf- und Überwachungsgebühren, soweit diese Prüfungen gesetzlich vorgeschrieben sind, werden als Betriebskosten der jeweiligen Wohnung bzw. anteilig allen Mietern weiterberechnet.

5. Diesem Mietvertrag sind folgende Anlagen beigefügt, die Bestandteil des Vertrages sind:
· Anlage 1: Wichtige Hinweise zur Pflege der Wohnung und Einrichtung

· Anlage 2: Energieausweis

· Anlage 3: Aktuelle Hausordnung
6. Weitere Nebenabreden sind nicht getroffen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

7. Sollte eine der in diesem Vertrag oder den Anlagen enthaltenen Vereinbarung aus irgendeinem Grund unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Vereinbarungen, sofern sie wirtschaftlich sinnvoll bleiben, nicht berührt werden. Unwirksame oder undurchführbare Bestimmungen sind durch wirksame zu ersetzen, die dem erkennbaren oder mutmaßlichen Willen entsprechen und eine den Umständen nach angemessene Regelung darstellen. Etwaige Lücken der Vereinbarung in dieser Urkunde sind nach ihrer wirtschaftlichen Zweckbestimmung auszufüllen.

§ 26 Datenschutz
Hinweis Vermieter / Erklärung Mieter: Mit Abschluss des Mietvertrages erklärt sich jeder Mieter damit einverstanden, dass seine/ persönlichen Daten – wie insbesondere Name, Bankverbindung, E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Zählerstände für Heizung und Wasser – auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gespeichert werden. Hiernach erhobene Daten werden mit Beendigung dieses Mietvertrages vom Vermieter gelöscht, wenn und soweit die Daten nicht mehr von ihm oder seinen beauftragten Dritten (etwa Verwaltung und/oder Abrechnungsfirmen) zu nutzen sind (etwa zur Kautions- oder Betriebskostenabrechnung). Auf Verlangen des Mieters ist der Vermieter verpflichtet, dem Mieter Auskunft über die Personen und Stellen zu erteilen, an die seine Daten übermittelt werden. Macht der Mieter von seinem Recht Gebrauch, vor​stehende Einwilligung zu verweigern oder mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, so hat dies keine Rechtsfolgen für den Bestand des Mietvertrages.
	Ort / Datum

	

	XXXX (Mieter)
	XXX (Mieter)


	Ort / Datum

	
	

	 (Vermieter)
	


Anlage 1: Wichtige Hinweise zur Pflege der Wohnung und Einrichtung
a. Der Mieter ist verpflichtet, alle Möbel und Einrichtungsgegenstände des Vermieters so zu behandeln und zu benutzen, wie es ein verständiger, auf die Werterhaltung bedachter Eigentümer tun würde. 

b. Das Ersetzen der eingebauten Teile z.B. Leuchtmittel, Filter, Batterien usw. hat der Mieter eigenverantwortlich vorzunehmen und hierfür die Kosten zu tragen. Die Rauchmelder sind ständig in Betrieb zu halten.

c. Die Elektrogeräte in der Küche (Herd, Backofen, Geschirrspüler, Umlufthaube und Beleuchtung) und fest eingebauten Schränke (insb. beide Badunterschränke) werden zum Gebrauch überlassen. Bei Ausfall oder Funktionsstörung – auch unverschuldet - besteht kein Anspruch auf Reparatur oder Ersatz. Dies gilt auch für die Duschabtrennung.

d. Die Oberflächen der Küchenmöbel sind nur mit den zugelassenen Mitteln zu pflegen. Das Öffnen von Türen und Fenstern hat so sorgsam zu geschehen, dass z.B. Griffe nicht auf die Oberflächen aufschlagen. Der Mieter wird insbesondere die Badtür und Duschtür mit besonderer Sorgsamkeit öffnen und schließen. Beschädigungen hat der Mieter auf seine Kosten zu beseitigen.

e. Die Sanitäreinrichtungen der Mietsache sind regelmäßig zu reinigen und zu entkalken. Verschraubungen von Syphons/Ablaufsieben usw. dürfen nur fachgerecht gelöst und ebenso wieder angebracht werden. Kosten für die Beseitigung von Abflußbehinderungen, Rohrreinigungen bis zum Fallrohr trägt in jedem Fall der Mieter Jeder Schaden an den Ver- und Entsorgungsleitungen ist sofort dem Vermieter mitzuteilen.

f. Während der Heizperiode sind die beheizten Räume in der Zeit von 6.00 bis 23.00 Uhr mit einer Temperatur von mindestens 18 Grad Celsius zu beheizen. Außerhalb der Heizperiode kann Heizung nur verlangt werden, wenn die Außentemperatur es erfordert.

g. Die Lüftung der Räume darf nicht zur Auskühlung führen (Dauerkippstellung der Fenster). Die an den Fenstern angebrachten Raumlüfter sind stets (z.B. durch abwischen oder absaugen) in einwandfreiem Zustand zu halten und dürfen nicht abgeklebt werden.Die Lüftungsfilter in den Bädern sind regelmäßig zu reinigen oder bei Bedarf kostenpflichtig auszutauschen. 
h. Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden (z.B Schwitzwasser, Stockflecken, Schimmel) sind sämtliche Räume sorgfältig zu lüften und zu heizen. Beim Aufstellen von Möbeln an Außenwänden ist ein ausreichender Abstand von mindestens 5 cm einzuhalten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 

i. Das Parkett ist regelmäßig und ausschließlich mit speziellem Parkettreiniger zu reinigen und in gutem Zustand zu halten. Schäden am Parkett, die z.B. durch mit Pfennigabsätzen versehenen Schuhe, durch Wassereinwirkung oder Möbelabdrücke entstanden sind, hat der Mieter zu beseitigen. Die Durchführung all dieser Arbeiten ist dem Vermieter nachzuweisen.

j. Für sämtliche eingebauten Teile und Anlagen sind die übergebenen Gebrauchs- und Pflegeanweisungen zu beachten. Bei Zweifeln über die richtige Benutzung und/oder Pflege hat sich der Mieter beim Vermieter zu informieren. Gleiches gilt für die Fliesen an Wänden und auf Böden. Die Echtglas- Duschabtrennungen sind sachgemäß zu behandeln und z.B. nach jeder Benutzung zur Vermeidung von Kalkflecken trocken zu wischen.

k. Technische Geräte (z.B. Herd, Spülmaschine, Backofen, Umlufthaube, Waschmaschine etc) sind ausschließlich im Rahmen der jeweiligen Herstellervorgaben zu betreiben. 

l. Der Mieter hat auf seiner Terrasse zu kehren und Schnee zu räumen. Freistehende Möbel, besonders Schirme usw. sind so zu sichern, bzw. zu entfernen, dass keine Schäden bei plötzlichen Windböen eintreten können. 

m. Auf der Terrasse ist Effektbeleuchtung nur elektrisch zu betreiben. Grillanlagen dürfen nur elektrisch oder mit Gas betrieben werden. Offene Feuer sind nicht gestattet. 

n. Die Elektroleitungen sind immer (horizontal / waagrecht oder vertikal / senkrecht) parallel zu Wänden und Decken verlegt. Um Beschädigungen an Kabeln zu vermeiden, sind Bohrlöcher, zur Befestigung von Gegenständen, immer um 45° versetzt zur Leitungsführung neben Kabelauslässen zu setzen. Vor dem Bohren von Löchern für Dübel etc. sind die Bereiche mit geeigneten Ortungsgeräten auf verdeckt liegende Leitungen zu untersuchen. Im Bereich der Bodenflächen, in Fensterrahmen sowie der Außenfassade darf nicht gebohrt, gedübelt oder genagelt werden. 
o. Sichtschutz darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung und nach Festlegungen des Vermieters (Muster und Farben) angebracht werden,

p. Keinesfalls dürfen Beläge (z.B. Teppichböden usw.) auf Parkett oder Steinböden flächig oder punktuell fest verklebt aufgebracht werden. Das vollflächige Verlegen von Teppichen, Teppichböden und anderen Belägen auf Parkett ist nicht gestattet, insbesondere nicht über einer Fußbodenheizung. Das vollflächige Verlegen von Teppichen, Teppichböden und anderen Belägen führt zum Wärmestau und der Beschädigung der Bodenheizung und ist darum nicht gestattet. 

q. Dem Mieter ist es nicht gestattet, auf Gemeinschaftsflächen im Haus – insbesondere im Treppenhaus und dem Hausflur – zu rauchen.

r. Dem Mieter ist untersagt, auf dem Grundstück des Wohnhauses und in dessen unmittelbarer Nähe Tauben zu füttern.

s. Der Mieter ist dem Vermieter und den Mitbewohnern gegenüber verpflichtet, die für das Mietgrundstück nach Bundes-, Landes- oder Ortsvorschriften bestehenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, z.B. hinsichtlich der Energieeinsparung, Abfallvermeidung und -beseitigung usw. zu übernehmen und zu erfüllen, soweit dies nach diesen Vorschriften zulässig ist. Zusätzlich gelten die Bestimmungen der Hausordnung.

xx.xx. 2025












































�Bitte anpassen auf deine Immobilie


�Bitte anpassen auf deine Immobilie


�Anpassen auf dein individuelles Bedürfnis


�ANPASSEN AUF DEINE IMMOBILIE


�ANPASSEN AUF DEINE IMMOBILIE. FINDEST DU IN DER NEBENKOSTENABRECHNUNG





�Kaution: In der Regel mind. 3 Monats-Kaltmieten
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